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AZ - FL-9494 Schaan 
Montag, 
6. Oktober 1980 
113. Jahrgang - Nr. 188 
Erscheint Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag/Samstag als 
Wochenendausgabe 

Liechtensteiner < 3 3  «Jeden Donnerstag 
an alle Haushaltungen 
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Deutsche Bundestagswahlen: 

Kein 
Machtwechsel 
Fortsetzung der sozialliberalen 
Koalition 
Für eine Fortsetzung der soziallibe
ralen Koalition unter Kanzler 
Schmidt sprachen sich gestern die 
Wähler anlässlich den Wahlen zum 
9. Deutschen Bundestag aus. Wie 
die Hochrechnungen und Trend
meldungen von gestern Sonntag
abend ergaben, musste die CDU/ 
CSU gegenüber den Wahlen 1976 
starke Stimmenverluste hinneh
men. Sie bleibt aber nach wie vor 
stärkste Fraktion im Bundestag und 
für weitere vier Jahre auf der Oppo
sitionsbank. Einen erheblichen 
Stimmenzuwachs von über 2 Pro
zent verzeichnete die FDP. Sie er
reichte das Spitzenergebnis von 
über 10 Prozent der Wählerstim
men. Die SPD hingegen stagnierte 
gegenüber den Wahlen 1976. Ihr 
Zuwachs ist mit rund 0,2 % nur sehr 
gering. 

Die inoffiziellen Ergebnisse: 
(Aufgrund von Hochrechnungen 
kurz vor Redaktionsschluss von ge
stern abend) 
CDU/CSU 44,8 % (3,8 % Verlust) 
SPD 42,8 % (0,2 % Gewinn) 
FDP 10,5 % (2,6 % Gewinn) 
Die anderen Parteien und Splitter
gruppen scheiterten an der Fünf
prozent-Klausel. Die Grünen, die 
erstmals auf Bundesebene auftra
ten, erzielten rund 1,6 % der Wäh
lerstimmen. 

Die voraussichtliche 
Sitzverteilung im Bundestag 
CDU/CSU 227 Sitze 
(16 Abgeordnete weniger) 
SPD 216 Sitze 
(2 Abgeordnete mehr) 
FDP 53 Sitze 
(14 Abgeordnete mehr) 
Die einzelnen Zahlen können sich 
noch geringfügig nach oben oder 
unten verschieben. An der Tatsa
che, dass Helmut Schmidt weiterhin 
Kanzler bleibt und dass die sozialli
berale Koalition (SPD/FDP) in Bonn 
weiter regieren wird, ändert sich 
nichts mehr. (hoe) 

Präsentation des Artemis-Kunstbandes: 

Meisterwerke (Gemälde) der Sammlungen 
des Fürsten von Liechtenstein 

«r BLFNANZ 
AKTIENGESELLSCHAFT 
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Nach Schilderung der Entstehungsgeschichte mit diffizilen technischen Pro
blemen überreichte Verleger Dr. Bruno Mariacher vom Artemis-Verlag, Zürich, 
die ersten Exemplare in deutscher und französischer Sprache dem liechten
steinischen Fürstenpaar. (Bild: A. Kieber) 

In Anwesenheit d e s  liechtensteini
schen Fürstenpaares und Erbprin
zenpaares, Mitgliedern der fürstli
chen Familie, d e s  Regierungschefs 
und Landtagspräsidenten an der 
Spitze der Landesprominenz voll
zog  sich im Rubenssaai der Liech
tensteinischen Kunstsammlungen 
in Vaduz, umrahmt von stilistisch 
passender Barockmusik des  Josef-
Frommelt-Kammermusikensem-
bles, die Präsentation des ausserge-
wöhnllchen Artemis-Kunstbandes 
«Meisterwerke der Sammlungen d e s  
Fürsten von Liechtenstein». 

Dieser allenthalben gediegen ausge
stattete Bildband im Grossformat ge-

Alkoholgetränkesteuer: 

wahrt erstmals Einblick in die liechten
steinische Privatsammlung, die in ih
rem Reichtum - in vier Jahrhunderten 
ist sie auf 1400 Gemälde angewach
sen  - eine einzigartige Kulturge
schichte darstellt und zu den bedeu
tendsten Gemäldekollektionen der 
Welt zählt, als Ganzes jedoch nie prä
sentiert werden konnte^ Diese Biogra
phie der Generationenfblge der euro
päisch ausstrahlenden liechtensteini
schen Fürstenfamilie vom Barock bis in 
unsere Tage gibt zugleich Zeugnis von 
ihrem Traditionsbewusstsein und ihrer 
Kennerschaft. Die Galerie Liechten
stein gilt heute als ebenbürtiger Part
ner äer grossen Museen Europas und 

ist mit aristokratischer Stellung in unse
rer Giegenwart besonders attraktiv ge
worden. 

-Dr. Baumstark: Rede zur Funktion 
des  Kunstbandes 
Die Auswahl der 160 Meisterwerke be
sorgte Dr. Reinhold Baumstark, Direk
tor der Fürstlichen Sammlung, der 
auch den Text zur Geschichte der 
Sammeltätigkeit der Fürsten von 
Liechtenstein und die Beschreibung 
der Gemälde verfasste. In weitge
spannter Rede sprach er zur Funktion 
des  Kunstbandes in und für Liechten
stein, der bis zum Werden eines Kunst
hauses die Gesamtheit dieses Kunst
besitzes in der Öffentlichkeit zeichnen 
will. Dazu hat der Liechtensteiner Foto
graf Walter Wächter in mehrjähriger 
Arbeit durchwegs Neuaufnahmen der 
Bammlungsbestände von höchster 
Qualität hergestellt. 

BiL-Kunststlftung 
Über Idee, Konzeption sprach der Prä
sident der Bank in Liechtenstein, Adolf 
Ratjen, die sich 1976 zum 70. Geburts
tag des Landesfürsten als Geschenk 
die Herausgabe eines hochqualitativen 
Gemäldebandes einfallen liess. Zu die
sem Zweck errichtete die BiL eine 
Kunststiftung, um «die fürstlichen und 
öffentlichen Sammlungen der bilden
den Kunst in Liechtenstein zu fördern», 
insbesondere die fürstlichen Sammlun
gen durch Publikation, Ausstellung, 
wissenschaftliche Bearbeitung - etwa 
durch Herausgabe dieses Kunstban
des - der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. In weiteren Bänden möchte 
die BiL andere Teile der fürstlichen 
Sammlungen publizieren: Waffen, 
Skulpturen, Porzellan, Teppiche. 

einer Volksabstimmung die Alkoholsteu
er gesetzlich eingeführt und zwar mit 950 
JA zu 813 NEIN .Widerstände gab es da
mals vor allem auch aus Kreisen der Wir
te, die sich gegen die Einführung der 
Steuer vehement zur Wehr setzten, betraf 
es hauptsächlich nur sie. Heute ist der 
ganze Handel davon betroffen. 

! 1929: 950 JA zu 813 NEIN 
Interessant sind in dieser geschichtlichen 

; Rückblende auch die Abstimmungser-
' gebnisse von 1929 in den einzelnen Ge

meinden: 

1928: Schon damals umstritten 
Historischer Rückblick auf die vor 52 Jahren nach einer Volksabstimmung 
eingeführte Sondersteuer 

JA NEIN 
Vaduz 109 102 
Triesen 60 133 
Balzers 117 134 
Schaan 134 106 
Eschen 126 62 
Mauren 100 93 
Triesenberg 105 93 
Planken 15 7 
Gamprin 62 25 
Ruggell 83 35 
Schellenberg 39 23 

950 813 

Alle Gemeinden (ausser Triesen und 
Balzers) stimmten damals für die Einfüh
rung der Steuer. 

Die Abstimmung von 1968 
Es gab aber noch einmal eine Volksab
stimmung über die Abschaffung der Al
koholsteuer, nämlich am 6. Oktober 
1968. Damals wurde das Initiativbegeh
ren (bei einer Stimmbeteiligung von 70 
Prozent) mit 1214 JA gegen 1565 NEIN 
relativ deutlich verworfen. Die Ergebnis
se in den einzelnen Gemeinden lauteten: 

- JA NEIN 
Vaduz 198 182 
Balzers 177 241 
Planken 10 10 
Schaan 228 222 
Triesen 147 156 
Triesenberg 85 184 
Eschenr 109 189 
Gamprin 38 76 
Mauren 82 157 
Ruggell 113 83 
Schellenberg 27 65 

1214 1565 

Liechtensteinische 
Musikschule 
Morgen Dienstag, den 7. Oktober 1980, 
20.15 Uhr findet im Vaduzer Saal ein 
Konzert statt, das aufgrund der aparten 
Zusammenstellung der Besetzung einen 
ganz besonderen Reiz hat. Der aus Polen 
stammende Pianist Jacek Lukaszczyk 
(unser Bild) wird Werke von Scarlatti, 
Chopin, Szymanowski und Prokofieff 
spielen, während das Feldkircher Bläser-
ensemble «Laurentius von Schnifis» Blä
sermusik von der Renaissance bis zur Ge
genwart spielen wird. 

(hoe) - Hohe Wellen schlägt derzeit die 
Diskussion über die Abschaffung der Al
koholgetränkesteuer in unseren) Lande. 
Niemand bestreitet ernsthaft, dass diese 
— nur auf bestimmte alkoholische Ge
tränke (Wein, Bier) zu erhebende Son
dersteuer — eine ungerechte, weil unkon
trollierbare und einseitige Steuer ist. Dies 
kommt auch in den Stellungnahmen und 
den schriftlichen wie mündlichen Begeh
ren der Gewerbegenossenschaft zum 
Ausdruck, die seit Jahren für die Ab
schaffung der Alkoholsteuer kämpft. Ihre 
Argumente sind stichhaltig, ihre Forde
rung berechtigt. 

Unlogisch ist diese Steuer in mancher 
Hinsicht: sie erfasst nämlich gemäss Steu
ergesetz aus dem Jahre 1961 nicht den 
Alkoholverbrauch, sondern lässt alle Li-
qeure, die gebrannten Wasser und viele 
alkoholartigen Getränke steuerfrei. In 
der Erfassung beschränkt sich die Steuer 
ausgerechnet auf die harmloseren alko
holischen Getränke, nämlich Bier und 
Wein. So heisst es in Art. 1(M ff. des 
Steuergesetzes (1961) 
Gegenstand der Alkoholgetränkesteuer 
sind: 
,a) alkoholhaltiger Traubenwein und Bier 
sowie wein- und bierähnliche alkoholhal
tige Getränke. 
b) alkoholartiger Schaumwein und 
schaumweinartige alkoholartige Geträn
ke. ' 
Steuerpflichtig ist nach dem geltenden 
Gesetz: 
a) wer im Lande gewerbsmässig steuer
pflichtige Getränke ausschenkt oder sol
che im Kleinverkaufe an Verbraucher ab
gibt, 

b) wer, ohne selbst gewerbsmässig steu
erpflichtige Getränke auszuschenken 
oder im Gross- und Kleinhandel abzuge
ben, solche aus dem Ausland einführt. 
c) inländische Weinproduzenten, welche 
in eigenen oder gepachteten Weinbergen 
erzeugten Wein an Selbstverbraucher ab
geben, 
d) Händler, welche steuerpflichtige Ge
tränke an Selbstverbraucher abgeben. 

Regierungschef: Abschaffung, Frage des 
Zeitpunktes 
Anlässlich eines Pressegespräches im 
Vorsommer dieses Jahres äusserte sich 
Regierungschef Hans Brunhart dahinge
hend, dass er ebenfalls für die Abschaf
fung dieser Steuer sei. «Es ist keine Frage 
des OB, sondern des WANN», hiess es 
damals aus dem Munde des Regierungs
chef. E r  sehe diese Frage im Zusammen
hang mit der Gesamtsteuerreform. Das 
heisst konkret, dass die Alkoholsteuer 
unter Umständen noch jahrelang unse
rem einheimischen Handel weiterhin zu
sätzliche Belastungen bringt. 

Allerseelen 
Der Gedenktag Allerseelen fällt heuer 
auf den Sonntag. Nach der erneuerten 
Liturgie muss er in diesem Fall nicht 
mehr wie früher auf den Montag verscho
ben werden. Wir werden darum im gan
zen Dekanat Liechtenstein den grossen 
Gräberbesuch wie üblich am Nachmittag 
des Allerheiligen-Festes (Samstag, 1. No
vember) und den Gedenktag Allerseelen 
am Sonntag, 2. November, halten. 

Franz Näscher, Dekan 

Gesetzesinitiative angekündigt 
Dies weiss auch die Gewerbegenossen
schaft und hat. nachdem von Regierungs
seite her eigentlich keine klare Termin
aussage für die Abschaffung der Alkohol
steuer gemacht werden konnte, der Re
gierung die Lancierung einer eigenen Ge
setzesinitiative angekündigt. 

Relikt aus der Vergangenheit 
In einer Stellungnahme des Gewerbever-
bandes auf einen Volksblatt-Artikel 
schreibt dieser, dass es sich bei der Alko
holsteuer «um ein jahrzehntelanges An
liegen der Gewerbegenossenschaft» 
handle, diese Steuer abzuschaffen, die im 
Jahre 1928 in einer harten Notzeit mit 
einer schwachen Mehrheit eingeführt 
wurde. 

Schon damals umstritten 
Und in der Tat ist diese heute noch gel
tende Steuer ein Relikt aus der Vergan
genheit. Sie wurde nämlich vor über 50 
Jahren, damals aus einer wirtschaftlichen 
Notsituation heraus, eingeführt. Aber sie 
war schon damals umstritten. Wie in der 
Botschaft zur «Volksabstimmung über 
die Einführung einer Alkoholsteuer» 
vom Mittwoch, den 8. Mai 1929 nachzule
sen ist, hat der Landtag am 29. Dezember 
1927 die Regierung ermächtigt und be
auftragt, auf alkoholische Getränke eine 
Steuer einzuführen. Der Ertrag aus die
ser Steuer sollte nach den Bestimmungen 
des Landtages insbesondere 
— zur Amortisation der Landesschnlen 
verwendet werden. 

Gegen diesen Landtagsbeschluss ist 
dann das Referendum ergriffen worden 
und rechtsgültig zustandegekommen. 

Am 26. Mai 1929 wurde im Rahmen 

In Zeiten der Net war diese Steuer 
begründet 
Wenn man in den Dreissigerjahren für 
die Einführung der Alkoholsteuer in Zei
ten der wirtschaftlichen Not (zwei Jahre 
nach der Katastrophe des Rheinein
bruchs) Verständnis aufbringen muss, so 
hat sich das Bild innerhalb der letzten 
fünfzig Jahre gewaltig verändert. Aus ei
nem armen Agrarland ist Liechtenstein 
emporgestiegen, mit jährlichen Staatsein
nahmen von über 200 Mio Franken. So 
können schon seit Jahren beispielsweise 
Gebäude der öffentlichen Hand in Millio
nenhöhe Jahr für Jahr bis auf Erinne
rungswerte abgeschrieben werden. Die 
wirtschaftliche Not der Dreissigerjahre, 
die unsere Eitern und Grosseltern am 
eigenen Leib verspürt haben, ist gottlob 
schon längst vorbei. 

Rücksichtnahme auf Budgetentwicklung 
Wenn nun heute der Regierungschef im 
Lichte der positiven wirtschaftlichen Ent
wicklung unseres Landes die Steuerver
waltung konsultieren und Rücksicht auf 
die Budgetentwicklung nehmen will, wie 
e r  es am letzten Pressegespräch ankün
digte, so stellt sich der Börger die Frage: 
Ist der Staat auf diese vergleichsweise 
minimalen Einnahmep aus der Alkohol
steuer, die — wie jedermann weiss -
ohnehin als ungerecht empfunden wird, 
wirklich denn so angewiesen? Vielleicht 
werden wir bald eine definitive Klärung 
haben, ob und gegebenenfalls wann die 
Alkoholsteuer abgeschafft werden soll. 


